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Menschen einziges Gut ist; dann erst darf man einf

sittlich bessere Menschenart hoffen.

Bannw. Das mag noch lange hergehen.

llr. Ich glaube es auch; Indcßen wird Gotte»

Vorsehung bewirken was uns schwachen und verblendete»

Sterblichen oft u »möglich scheint.

Dr. Das wäre alles recht und gut; aber ich

möchte jetzt wissen, ob während des VerhafteS mein

schon verfallenes Quartal vom Physikat bezahlt werde.

Fortsetzung der fremden Wörter.

Comite. Tin Ausschuß, eine gewisse Anzahl

verordneter Personen, um eine Sache zu untersuchen.

Commcndant ist der oberste Offizier in einer Festung,

darum er alles zu besorgen hat, was zu deren

Vertheidigung nöthig ist. Die völlige Besatzung nebst der

Aufsicht über die Fortification, Thore, Munition und

Zeughäuser stehn unter seinem Befehle.

Municivalität heißt die Stadtregierung.

Dekret, Verordnung, Vorschrift eines Staats.

Scharade.

Min ErlleS ist ein Fluß in dev Schweitz, mein

Zwcvres ziert den Soldaten, mein Ganzes wird über-

ha.ivr verachtet, doch machen es gewisse Leute sich M
Pflicht.
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